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Die Stimmberechtigten der Einwohnergemeinde Ebikon erlassen gestützt auf § 17 Abs. 1 
§§ 34 ff. des Planungs- und Baugesetzes des Kantons Luzern (nachfolgend PBG genannt) sowie §§ 23 
Abs. 3 und 24 des Gesetzes über den Natur und Landschaftsschutz (nachfolgend NLG genannt) fol-
gendes Bau- und Zonenreglement: 
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Art. 1 

 
Berechnungsfaktor zur 
Ausnützungsziffer 

 Der Berechnungsfaktor zur Ausnützung beträgt gemäss § 9 

Abs. 2 PBV 1,0. 
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Art. 2 

 

Zoneneinteilung 1 Das Gemeindegebiet wird in folgende Zonen und in folgende 

Empfindlichkeitsstufen (ES) gemäss Eidgenössischer Lärm-

schutz-Verordnung eingeteilt: 
   

  Bauzonen  ES 

- Kernzone Ke III 

- Geschäfts- und Wohnzone** GsW III 

- 4-geschossige Wohnzone W4 II* 

- 2-geschossige Wohnzone W2 II* 

- 2-geschossige Wohnzone  

 für verdichtete Bauweise W2d II* 

- Spezielle Wohnzone W-S II 

-      Sondernutzungszone Halte                           SoHa     III 

- Gewerbezone 1 Gw-1 III 

- Gewerbezone 2 Gw-2 III 

- Industriezone 1 In-1 IV 

- Industriezone 2 In-2 IV 

- Industriezone 3 In-3 IV 

- Sonderbauzone Ibach SbI IV 

- Weilerzonen A und B (Stuben) We-A/ III 

   We-B III 

- Zone für öffentliche Zwecke OeZ II* 

- Zone für Sport- und Freizeitanlagen SpF III 

- Grünzone Gr III 

- Sondernutzungszone So - 
   
  Nichtbauzonen 

- Landwirtschaftszone Lw III 

- Übriges Gebiet B ÜG-B III 
   
  Schutzzonen/Schutzobjekte 

- Übriges Gebiet C  

 (Kantonale Naturschutzzone) ÜG-C III 

- Kommunale Naturschutzzone NaZ III 

- Naturobjekte  NaO - 

- Schutzzone Kulturobjekte SK - 

- Schutzzone Archäologie SA - 
   
 2 Die Zonen sind im Zonenplan 1:4000 festgehalten, der einen 

integrierenden Bestandteil dieses Reglements bildet und auf 

dem Gemeindeammannamt eingesehen werden kann. 
   
 3 Zur besseren Lesbarkeit des Zonenplanes sind verschiedene 

Strassen weiss dargestellt. Die Strassen können jedoch im 

Rahmen der kantonalen Gesetzgebung bei der Ausnützungs- 

berechnung der angrenzenden Bauzonen einbezogen werden 

(§ 12 Abs. 3 PBV)** . 

 

 

 

 
*  lärmvorbelastete Zonen gemäss Zonenplan: ES III 

**  zulässige Geschosse in der GsW: siehe Anhang 4 

 

**   vgl. auch kommunalen Verkehrsrichtplan 



Art. 3 

 
Etappierung  
der Bauzonen 

1 Die Bauzonen werden im Sinne von § 43 PBG in zwei Etap-

pen eingeteilt. 
   
 2 Bauzonen der 1. Etappe sind im Zonenplan voll ausgemalt. In 

ihnen kann im Rahmen der geltenden Vorschriften gebaut 

werden. 
   
 3 Grössere, zusammenhängende und unbebaute oder nicht 

erschlossene Gebiete werden der Bauzone der 2. Etappe zu-

geteilt. Sie sind im Zonenplan schraffiert angelegt. 
   
 4 Die Bauzonen der 2. Etappe werden vom Gemeinderat ganz 

oder teilweise der 1. Etappe zugeteilt, wenn die übergeord-

nete Erschliessung genügt und eine zweckmässige Überbau- 

ung und Erschliessung innerhalb der 2. Etappe im Rahmen 

eines Gestaltungsplanes sichergestellt ist. 

 

Art. 4 

 
Kernzone 
Ke 
 
 
 
 
 
 

1 Die Kernzone ist für den Ausbau eines erlebnisdichten Dorf-

zentrums mit einem möglichst vielfältigen Angebot an 

Arbeitsplätzen, Dienstleistungen, Wohnungen und öffentli-

chen Bauten vorgesehen. Gestattet sind Wohnungen, nicht 

oder nur mässig störende Gewerbe-, Dienstleistungs- und 

Bürobetriebe sowie öffentliche Bauten und Anlagen. 

   
 2 Neubauten und wesentliche bauliche Erweiterungen dürfen 

nur aufgrund eines Bebauungs- oder Gestaltungsplanes be-

willigt werden. 
   
 3 Eine gemischte Nutzung ist erforderlich. Der Anteil der einzel-

nen Nutzungen wird unter Berücksichtigung der örtlichen Ge-

gebenheiten im Bebauungs- oder Gestaltungsplan festgelegt. 
   
 4 Im Rahmen der Bebauungs- oder Gestaltungspläne sind 3 - 5 

Vollgeschosse zulässig. Das Erdgeschoss darf nicht für Woh-

nen, sondern nur für Nutzungen vorgesehen werden, die der 

Zentrumsbildung im Sinne von Abs. 1 dienen. In begründeten 

Fällen kann der Gemeinderat Ausnahmen bewilligen. 

 

Art. 5 

 
Geschäfts- und 
Wohnzone 
GsW 
 

1 Die Geschäfts- und Wohnzone grenzt an die Kantonsstrasse 

bzw. SBB-Linie und dient der Ansiedlung von gemischten 

Wohn- und Geschäftsnutzungen. 
   
 
 
 
 

2 Gestattet sind Wohnungen, nicht oder nur mässig störende 

Gewerbe-, Dienstleistungs- und Bürobetriebe sowie öffentli-

che Bauten und Anlagen. 
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3 Die Zone GsW bezweckt die bauliche Verdichtung von lose 

an die Strasse grenzenden Einzelbauten zu einem gut ge-

stalteten öffentlichen Strassenraum. 
   
 
 
 
 
 

 Entlang der Strasse soll für jeweils gegenüberliegende Bau-

ten ein rhythmischer Wechsel in der Geschosszahl angestrebt 

werden, um schluchtartige Schallreflexsituationen zu vermei-

den. 
   
  In Teilbereichen sind Überschiebungen möglich. 
   
  Qualitativ wichtigstes Anliegen ist es, den Lärmschutzgedan-

ken so umzusetzen, dass dies nicht zu einer generellen Ab-

kehr des öffentlichen Lebens vom Strassenraum führt. 
   
 4 Zuhanden der Bauherrschaften wird ein Katalog der anzu-

strebenden baulichen Konzeption für die verschiedenen Bau-

abschnitte erstellt. 
   
  Er wird mit interessanten, typischen und informativen Bei-

spielen guter Lösungen ergänzt. 
   
 5 Die Zone GsW wird in vier Abschnitte mit differenzierten Voll-

geschossen unterteilt (vgl. Anhang 4): 
   
  GsW-2: 2 Vollgeschosse 

GsW-3: 3 Vollgeschosse 

GsW-4: 4 Vollgeschosse 

GsW-speziell: Bauten gemäss Abs. 9 
   
  Es sind mindestens 2 Vollgeschosse zu realisieren. 
   
  Der Gemeinderat kann aus betrieblichen Gründen Ausnah-

men für eingeschossige Anbauten bewilligen, wenn dadurch 

die Lärmsituation nicht verschlechtert wird. 
   
  Auf der Parzelle Nr. 78 ist ein Baukörper von höchstens 

200 m2 Gebäudegrundfläche und auf den Parzellen Nr. 76/77 

ein Baukörper von 250 m2 Gebäudegrundfläche mit 2 Vollge- 

schossen und einem Dachgeschoss zulässig. Zusätzlich sind 

nur 1-geschossige Bauten gestattet (auch im Bereich der 

Gartenwirtschaft auf dem Niveau der Dorfstrasse). Zwischen 

Dorfstrasse und Zentralstrasse muss ein genügender Durch-

blick erhalten bleiben. 
   
 6 Für Projekte in der GsW-2, GsW-3 und GsW-4, die 
   
  - bezüglich Orts- und Strassenbild eine qualitativ gute Ge-

staltung aufweisen, 
   
  - bezüglich Stellung, Konzeption und Grundrisse des Ge-

bäudes, auch für hinterliegende Quartiere, lärmschutz-

wirksam sind, 
   
  - eine gute Nutzungsdurchmischung von Wohnen und Ar-

beiten unter Berücksichtigung der Lärmsituation auf-

weisen, 



   
  - die Parkierung und Erschliessung befriedigend lösen, 
   
  - und genügend Freiräume und Plätze für Bewohner und 

Beschäftigte abseits der Strasse freihalten 
   
  sowie für Gestaltungspläne in der GsW-2, GsW-3 und GsW-4 

kann der Gemeinderat die Geschosszahl um ein Vollge-

schoss erhöhen. 
   
 7 Wird kein Gestaltungs- oder Bebauungsplan erstellt, ist ein 

Vorentscheid erforderlich, um die zulässigen Bauvolumen 

festzulegen. 
   
 8 Bewilligungsbehörde für Zufahrt und Erschliessung ab Kan-

tonsstrasse ist das kantonale Baudepartement. 
   
 9 In der GsW-speziell gemäss Plan (vgl. Anhang 4) gelten fol-

gende zusätzlichen Bestimmungen: 
   
  Über dem Niveau der Kaspar Koppstrasse dürfen bei Einzel-

bauweise und bei Gestaltungsplänen Bauten wie folgt in Er-

scheinung treten:  
   
  - ohne Gebäudelängenbeschränkung: maximal 1 Vollge-

schoss ohne zusätzliches Dach- oder Attikageschoss 
   
  - mit Gebäudelängenbeschränkung von maximal 20.0 m 

parallel zur Kaspar Koppstrasse und seitlichem Gebäu-

deabstand von 15.0 m: maximal 2 Vollgeschosse und ein 

Dachgeschoss mit einer maximalen Dachfirsthöhe von 

2.0 m. Dachaufbauten sind nicht zulässig. 
   
  Ein Geschoss, das mit mehr als 1.0 m über das ausgemittelte 

Niveau der Kaspar Koppstrasse hinausragt, wird als Vollge-

schoss über dem Niveau der Kaspar Koppstrasse angerech-

net. 
   
  Von der Kaspar Koppstrasse aus dürfen nur Wohnungen er-

schlossen werden. Geschäftsnutzungen sind von der Luzer-

nerstrasse aus zu erschliessen. 
   
  Ab dem Niveau der Luzernerstrasse gilt ein Geschoss als 

Vollgeschoss. Bei Bauten mit mehr als 2 Vollgeschossen dür-

fen ab dem 3. Vollgeschoss nur Wohnungen erstellt werden. 
   

Art. 5 a 

 
Sondernutzungszone 
Halte SoHa 

1 Die Sondernutzungszone Halte (SoHa) dient der Ansiedlung 

von gemischter Wohn-, Dienstleistungs- und Arbeitsplatznut-

zungen. Güterverkehrsintensive Betriebe generell und Ver-

kaufsnutzungen von insgesamt mehr als 1'500 m2 Nettoflä-

che sind nicht zulässig. 
   
 2 In der Sondernutzungszone Halte (SoHa) darf nur im Rahmen 

eines Bebauungsplanes gebaut werden, der eine besonders 

hohe Wohn- und Arbeitsplatzqualität sicherstellt. 
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 3 Es sind maximal vier Vollgeschosse und ein Attikageschoss 

zulässig. Bei guter städtebaulicher und architektonischer Qua-

lität der Überbauung kann der Gemeinderat für maximal 50 

Prozent der anrechenbaren Geschossfläche (aGF) bis sechs 

Vollgeschosse und ein Attikageschoss zulassen. Die maximal 

zulässige Ausnützungsziffer für das Bebauungsplangebiet 

beträgt 1,2. Ein Ausnützungszuschlag (Bonus) im Sinne von § 

75 PBG kann nicht in Anspruch genommen werden. Die Lage 

und das Mass der Nutzungen werden im Bebauungsplan ge-

regelt. Mindestens 20 Prozent der Nutzflächen sind für 

Dienstleistungs- und Arbeitsplatznutzung zu verwenden. 
   
 4 Der Gemeinderat kann verlangen, dass die Erteilung der 

Baubewilligung auf der Grundlage eines Konkurrenzverfah-

rens erfolgt. Für ein solches sind mindestens drei Projektent-

würfe von einander unabhängigen qualifizierten Verfassern 

erforderlich, wobei mindestens ein Projektverfasser von der 

Gemeinde bestimmt werden kann. Der Gemeinderat und al-

lenfalls weitere von ihm bestimmte Stellen sind an der Vorbe-

reitung, Durchführung und Jurierung des Konkurrenzverfah-

rens zu beteiligen. Bei einem solchen Vorgehen beteiligt sich 

die Gemeinde an den Kosten des Konkurrenzverfahrens. 

 

Art. 6 

 
Wohnzonen 
W4, W2 

1 Die 4-geschossige Wohnzone und die 2-geschossige Wohn-

zone sind für Wohnbauten bestimmt. Nicht störende kleinere 

Geschäfts- und Gewerbebetriebe sind gestattet. 
   
 2  W4 W2  
  Vollgeschosse höchstens 4 2 

 

 

Ausnützungsziffer 

höchstens 0.55 0.30 

mindestens 0.40 - 

maximal pro Vollgeschoss - 0.25 

 

 

Fassadenlänge höchstens 35 m 30 m 

 

 

(Zuschlag für Einliegerwohnung in der W2: Siehe Art. 8.) 
   
 3 Der Gemeinderat kann für spezielle Situationen, insbesonde-

re für Lärmschutzmassnahmen und eingeschossige bauliche 

Erweiterungen, Ausnahmen zur maximalen Fassadenlänge 

gestatten, wenn dabei der zonengemässe Charakter der Bau-

ten erhalten bleibt. 

 



Art. 7 

 
2-geschossige Wohn- 
zone für verdichtete 
Bauweise 
W2d 

1 Die 2-geschossige Wohnzone für verdichtete Bauweise ist für 

Wohnbauten bestimmt. Nicht störende kleinere Geschäfts- 

und Gewerbebetriebe sind gestattet.  
   
 2 In der W2d ist die Einzelbauweise gemäss den Zonenbe-

stimmungen der W2 (Art. 6) wie auch die verdichtete Bauwei-

se gemäss den nachfolgenden Bestimmungen gestattet. 
 3 Die Minimalfläche für den erforderlichen Gestaltungsplan mit 

verdichteter Bauweise beträgt für bereits weitgehend über-

baute Areale ("Nachverdichtung") 2'000 m2 und für noch nicht 

überbaute Areale 4'000 m2. Der Gestaltungsplan hat den 

Qualitätsanforderungen gemäss § 38 Abs. 3 PBG zu genü-

gen. 
   
 4 Für die verdichtete Bauweise gilt gesamthaft eine Ausnüt-

zungsziffer von 0.40 resp. 0.45 mit Einlieger-/Kleinwohnung 

gemäss Art. 8. Pro Vollgeschoss darf eine Ausnützungsziffer 

von höchstens 0.25 realisiert werden. 

 

Art. 8 

 
Zuschlag für 
Einlieger- und 
Kleinwohnung 
 
 
 
 

1 In der 2-geschossigen Wohnzone W2 wird für den An- oder 

Einbau einer Einliegerwohnung ein Ausnützungszuschlag von 

0.05 gewährt, sofern die Einliegerwohnung zur Ausnützung 

anzurechnen ist. Bei Neubauten genügt der Einbau der nöti-

gen technischen Anlagen sowie der Nachweis im Grundriss, 

dass die Einliegerwohnung jederzeit mit wenig baulicher Ver-

änderung realisierbar ist. 
   
 2 In der 2-geschossigen Wohnzone mit verdichteter Bauweise 

W2d wird für den An- oder Einbau von Einliegerwohnungen 
ein Ausnützungszuschlag gewährt, sofern die Einliegerwoh-
nungen zur Ausnützung anzurechnen sind. Der Zuschlag ent-
spricht der anzurechnenden Geschossfläche der Einlieger-
wohnungen, beträgt jedoch maximal 0.05. Bei Neubauten 
genügt der Einbau der nötigen technischen Anlagen und der 
Nachweis im Grundriss, dass die Einliegerwohnungen jeder-
zeit mit wenig baulicher Veränderung realisierbar sind. 

   

 3 In Gestaltungsplänen, in denen gemäss Art. 26 Abs. 5 BZR 3 

Vollgeschosse und ein Dachgeschoss zulässig sind, kann 

dieser Ausnützungszuschlag auch für separate Kleinwohnun-

gen gewährt werden. 

 

Art. 9 

 
Spezielle Wohnzone 
W-S 

1 Die Spezielle Wohnzone ist für Wohngebiete an der Kaspar 

Koppstrasse bestimmt. Nicht störende kleinere Geschäfts- 

und Gewerbebetriebe sind gestattet. 
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 2 Vollgeschosse höchstens 3, wobei das 3. Vollgeschoss 

als vollausgebautes Dachge-

schoss zu gestalten ist (siehe 

Art. 30 Abs. 2) 

 

Ausnützungsziffer höchstens: 0.45 

 

Fassadenlänge höchstens: 20 m 
   
 3 Der heute typische Charakter der Einzelbauweise muss erhal-

ten bleiben. Der Zusammenbau von zwei Gebäuden ist nicht 

gestattet. Für 1-geschossige Verbindungsbauten kann der 

Gemeinderat Ausnahmen gestatten. 
   

 

Art. 10 

 
Gewerbezonen 1 und 2 
Gw-1, Gw-2 

1 Die Gewerbezonen 1 und 2 sind für Gewerbebetriebe be-

stimmt, die nur mässig stören. Bürobauten und Dienstlei-

stungsbetriebe sind zulässig. 

 
  In der Gw-1 sind keine güterverkehrsintensiven Betriebe zu-

lässig. Güterverkehrsintensive Betriebe sind Betriebe mit we-

nig betriebsgebundenen Arbeitsplätzen und grossem Wa-

renverkehr, der vorwiegend über die Strasse bewältigt wird. 

Der Bestand und die angemessene Erweiterung von beste-

henden güterverkehrsintensiven Betrieben ist gewährleistet. 
   
 2 Wohnungen dürfen nur für Betriebsinhaber und für betrieblich 

an den Standort gebundenes Personal erstellt werden. In Be-

bauungs- und Gestaltungsplänen können zur Schaffung har-

monischer Übergänge zu Wohnzonen Ausnahmen vorgese-

hen werden.*  
   
 3  Gw-1 Gw-2  
  

Fassadenhöhe höchstens 12.0 m 15.0 m 

 

Dachfirsthöhe höchstens   3.0 m   5.0 m 
   
  Für betrieblich bedingte Mehrhöhen und technisch bedingte 

Aufbauten kann der Gemeinderat Ausnahmen gestatten. 
   
  Länge, Überbauungsziffer, Abstände usw. werden vom Ge-

meinderat unter gebührender Berücksichtigung der gewerbli-

chen Erfordernisse und der öffentlichen und privaten Interes-

sen von Fall zu Fall festgesetzt. 
   
 4 In dem im Zonenplan speziell bezeichneten Gebiet (Risch) gilt 

an Stelle der maximalen Fassadenhöhe eine Gebäudehöhe 

von maximal 12.0 m in der Gw-1, resp. 15.0 m in der Gw-2. 

Sie wird von einer Niveaulinie von 421.0 m.ü.M. aus gemes- 

sen. 

 

 
*  vgl. § 48 Abs. 2 PBG 



Art. 11 

 
Industriezonen 1, 2 und 3 
In-1, In-2, In-3 
 

1 Die Industriezonen sind für industrielle Bauten und Anlagen 

und für gewerbliche Betriebe bestimmt. Bürobauten und 

Dienstleistungsbetriebe sind zulässig. 

 
 
 

2 Wohnungen dürfen nur für Betriebsinhaber und für betrieblich 

an den Standort gebundenes Personal erstellt werden. 

 
 
 
 
 
 

3 Länge, Höhe, Überbauungsziffer, Abstände usw. werden vom 

Gemeinderat unter gebührender Berücksichtigung der indu-

striellen Erfordernisse und der öffentlichen und privaten Inte-

ressen von Fall zu Fall festgesetzt. 
   
  In der Industriezone 1 gilt eine maximale Fassadenhöhe von 

18.0 m, in der Industriezone 3 von 12.0 m. Für betrieblich be-

dingte Mehrhöhen und technisch bedingte Aufbauten kann 

der Gemeinderat Ausnahmen gestatten. 
     
  
 

4 Areal "Schindler Nord" 

In dem im Zonenplan bezeichneten Areal "Schindler Nord" 

kann im Rahmen eines Bebauungsplans von den ordentlichen 

Zonenbestimmungen abgewichen werden, wenn der Bebau-

ungsplan die Vorgaben des Richtplans "Entwicklungsschwer-

punkt Rontal / Luzern" einhält. Zulässig sind insbesondere 

folgende Nutzungen: 

Á Einkaufs- und/oder Fachmarktzentrum 

Á Freizeitnutzungen Sport, Kultur und Bildung 

Á Dienstleistungs- und Gewerbenutzungen 

Á Restaurants und Hotellerie 

Á In untergeordnetem Mass: Wohnen 

Abweichungen sind bei hoher architektonischer Qualität ins-

besondere auch von der Fassadenhöhe zulässig. 

 

       

Art. 11 a 

 
Sonderbauzone Ibach 
(SbI) 

1 Die Sonderbauzone Ibach dient dem Betrieb von Entsor-

gungseinrichtungen im öffentlichen Interesse. Wohnungen 

sind nicht gestattet. 
   
 2 Der Betrieb und die Erweiterung der heutigen Betriebe sowie 

deren allfälligen Nachfolgebetrieben ist gewährleistet. 
   
 3 Die Abmessungen von Gebäuden und Anlagen werden vom 

Gemeinderat unter gebührender Berücksichtigung der öffent-

lichen und privaten Interessen von Fall zu Fall festgesetzt. 
   

 

Art. 12 

 
Weilerzone A (Stuben) 
We-A 

1 Die Weilerzone A umfasst den engeren Bereich des Weilers 

Stuben. 
   
 2 Die im Plan bezeichneten bestehenden Gebäude sind in ih-

rem Bestand gewährleistet. Sie können unter Beibehaltung 

des Gebäudeprofils aus- und umgebaut werden. Der Gemein- 

derat kann geringfügige bauliche Erweiterungen gestatten. 
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 3 Zusätzliche Neubauten sind nur gestattet, wo dies im Zonen-

plan mit einem Baubereich festgelegt ist. Die Standorte der 

Baubereiche sind wegleitend. Die zulässigen Vollgeschosse 

gemäss Zonenplan sind verbindlich. Für den allfälligen Neu-

bau als Ersatz des Baubereichs der Weilerzone B sind 2 Voll-

geschosse zulässig. Der Gemeinderat legt den Standort und 

die Ausmasse fest. 
   
 4 Im weiteren sind nur eingeschossige Nebenbauten wie Gara-

gen, Schöpfe oder Gartenhäuschen gestattet, soweit sie nicht 

zur Ausnützung zählen. Unterirdische gewerblich genutzte 

Bauten sind zulässig. 
   
 5 Beim Ersatz eines bestehenden Gebäudes ist das beste-

hende Volumen für den Neubau massgebend. 
   
 6 Gestattet sind Wohnen und nicht oder nur mässig störende 

Gewerbe. Innerhalb der Bauten darf das bestehende Verhält-

nis zwischen Wohnen und Gewerbe nicht wesentlich verän-

dert werden. 
   
 7 Alle baulichen Massnahmen haben sich bezüglich Dimensio-

nen, Gestaltung und Materialien gut ins Ortsbild einzufügen. 
   
 8 Freie Abstell- und Lagerflächen sind bewilligungspflichtig. Sie 

können bewilligt werden, wenn sie nur von nebengeordneter 

Bedeutung sind, das Ortsbild nicht stören und mit einer ge-

eigneten Bepflanzung gegen Einsicht abgedeckt sind. 

Art. 13 

 
Weilerzone B (Stuben) 
We-B 

1 In der Weilerzone B sind nicht oder nur mässig störende Ge-

werbe gestattet. 
   
 2 Der Bestand der bestehenden Gebäude ist gewährleistet. 
   
 3 Zusätzliche Neubauten sind nur gestattet, wo dies im Zonen-

plan mit einem Baubereich festgelegt ist. Der Baubereich 

kann innerhalb der Weilerzone B verschoben und in der Form 

verändert werden, wenn seine Grundfläche nicht vergrössert 

und wenn die gesetzlichen Abstandsbestimmungen eingehal-

ten werden. Als Ersatz für den Baubereich kann in der Wei-

lerzone A ein Neubau realisiert werden. 
   
 4 Für Neu- und Ersatzbauten gelten folgende Bestimmungen: 
   
  - Gebäudehöhe: max.   7.50 m 

- Firsthöhe: max. 11.00 m 
   
 5 Alle baulichen Massnahmen haben sich bezüglich Dimensio-

nen, Gestaltung und Materialien gut in die Umgebung ein-

zugliedern. 



 
   
 6 Im Bereich der Zonengrenze ist im Rahmen der Baubewilli-

gung eine Randbepflanzung festzulegen (Gruppen von Hoch-

stämmen und Hecken), die Lager- und Abstellplätze abdeckt 

und dem Charakter des Weilers entspricht. 
  Ausserhalb dieser Bepflanzung sind Ablagerungen, Material-

depots und gewerbliche Umschlagplätze untersagt (ausge-

nommen Holzstapel). 

 

Art. 14 

 
Zone für öffentliche  
Zwecke 
OeZ 

 Die Zonen für öffentliche Zwecke werden gemäss § 48 Abs. 2 

PBG Nutzungen zugewiesen, die im Anhang 1 dieses Regle-

ments aufgeführt sind. 

 

Art. 15 

 
Zone für Sport- und 
Freizeitanlagen 
SpF 

 Die Zonen für Sport- und Freizeitanlagen werden gemäss § 

49 Abs. 2 PBG Nutzungen zugewiesen, die im Anhang 2 die-

ses Reglements aufgeführt sind. 

 

 

Art. 16 

 
Grünzone 
Gr 

1 Die Grünzone dient der Erhaltung der natürlichen Bepflan-

zung der Bachufer, der Freihaltung der Waldränder sowie der 

Erhaltung und Schaffung von Freiflächen im Baugebiet. 
   
 2 Die Grünzone gilt als Grundnutzung. 
   
 3 In dieser Zone sind keine bauliche Anlagen und keine Lager 

oder Ablagerungen aller Art sowie, mit Ausnahme der Grün-

zonen entlang der Kantonsstrasse, keine Verkehrsanlagen 

gestattet (ausgenommen Fuss-, Land- oder Forstwirtschafts-

wege). Terrainveränderungen sind nicht gestattet. Beste-

hende Zufahrten bleiben gewährleistet. 
   
  Der Bestand von bestehenden Bauten sowie deren Ersatz mit 

gleichem Volumen ist gewährleistet. 
   
 4 Die Bepflanzungen und das Gelände in der Grünzone sind in 

ihrer natürlichen Gestaltung zu erhalten und zu pflegen. Die 

Nutzung als Garten (ohne Bauten oder Anlagen) ist gestattet. 
   

 

Art. 17 

 
Sondernutzungszone 
So 

1 Die Sondernutzungszone dient der Erhaltung von Sport- und 

Freiflächen im Baugebiet. 
   
 2 Die Sondernutzungszone ist einer Bauzone überlagert. Die 

zonengemässe Ausnützung darf in angrenzende bebaubare 

Gebiete umgelegt werden. 
   
 3 In der Sondernutzungszone sind Hochbauten, Parkplätze, 

Lagerplätze sowie grössere Terrainveränderungen, die dem 

Zonenzweck zuwiderlaufen, nicht zulässig. 
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Art. 18 

 
Landwirtschaftszone 
Lw 

1 Für die Landwirtschaftszone gelten die bundesrechtlichen und 

die kantonalen Vorschriften. 
   
 2 Längs der Grenze zu den Bauzonen sind nicht landwirt-

schaftlich bedingte Parzellierungen unzulässig. 

 

Art. 19 

 
Übriges Gebiet B 
ÜG-B 

1 Das Übrige Gebiet B umfasst Land, dessen Nutzung noch 

nicht bestimmt ist. 
   
 2 Bei ausgewiesenem Bedarf kann auf dem Land des Übrigen 

Gebietes B langfristig die Bauzone erweitert werden. 
   
 3 Im Übrigen Gebiet B gelten die Bestimmungen für die Land-

wirtschaftszone, soweit keine einschränkenderen Nutzungs-

vorschriften festgelegt sind. 

 

Art. 20 

 
Übriges Gebiet C 
ÜG-C 

 Das Übrige Gebiet C umfasst die Flächen, die nach der Ver-

ordnung zum Schutze des Rotsees und seiner Ufer vom 

9. November 1964 geschützt sind. 

 

Art. 21 

 
Kommunale  
Naturschutzzone 
NaZ 

1 Die kommunale Naturschutzzone bezweckt den generellen 

Schutz von Lebensräumen gefährdeter Tiere und Pflanzen. 

   
 2 Umbauten, Erweiterungen, Zweckänderungen und Neubauten 

sind nicht zulässig. 
   
 3 Nicht zulässig sind insbesondere Terrainveränderungen (Ab-

grabungen, Aufschüttungen, Materialablagerungen und -ab-

bau), Entwässerungen, die Erstellung neuer Wege und Lei-

tungen, die Beseitigung markanter Gehölzgruppen sowie die 

Aufforstung und das Ausbringen von Dünger oder anderen 

Hilfsstoffen wie Herbiziden oder Pestiziden. 
   
 4 Pflege- und Schutzvorschriften legt der Gemeinderat in Form 

von Vereinbarungen mit den Grundeigentümern oder in Ver-

fügungen und Verordnungen fest (Pflegepläne gemäss § 27 

des kantonalen Gesetzes über den Natur- und Landschafts-

schutz). Er kann im Rahmen der Pflegepläne Abweichungen 

von Abs. 3 bewilligen. 

 

Art. 22 

 
Naturobjekte (Hecken, 
Feldgehölze, Uferbe- 
stockungen, mar- 
kante Einzelbäume) 
NaO 

1 Hecken und Feldgehölze sind geschützt (Verordnung des 

Regierungsrates zum Schutz der Hecken, Feldgehölze und 

Uferbestockungen vom 19. Dezember 1989).*  

 
*  § 5 der Verordnung regelt die Nutzung und Pflege; insbesondere dürfen Hecken 

nur alle drei Jahre auf einem Drittel ihrer Gesamtlänge auf den Stock gesetzt wer-

den. 



 2 Uferbestockungen entlang von Gewässern sind durch § 10 

des Wasserbaugesetzes und §§ 1 ff. der Verordnung zum 

Schutz der Hecken, Feldgehölze und Uferbestockungen ge-

schützt. 
   
 3 Die im Zonenplan eingetragenen markanten Einzelbäume 

sind geschützt. Verboten sind alle Massnahmen, die direkt 

oder indirekt den Erhalt des Baumes gefährden. Die Beseiti-

gung aus zwingenden Gründen (Krankheit, Alter, Gefähr-

dung) bedarf der Genehmigung des Gemeinderates. Der 

Gemeinderat regelt die Ersatzpflanzung. 
   
 4 Von den Naturobjekten (obere Böschungskante resp. Verbin-

dungslinie der äussersten Stämme und Bestockungen) ist ein 

Bauabstand von mind. 6 m einzuhalten. Im Bereiche des 

Bauabstandes sind Abgrabungen, Steilböschungen und Mau-

ern untersagt. 
   
 5 Aufschüttungen und Verkehrsanlagen (ausgenommen Fuss-

wege) haben einen Abstand von mind. 2 m von den Naturob-

jekten aufzuweisen und einen natürlichen Übergang zum ge-

wachsenen Terrain zu gewährleisten. 

 

Art. 23 

 
Schutzzone Kultur- 
objekte 
SK 

1 Die Schutzzone Kulturobjekte dient dem Umgebungsschutz 

erhaltenswerter Bauten. Sie ist einer Nutzungszone überla-

gert. 
   
 2 Nutzungen, bauliche Massnahmen und die Gestaltung der 

Umgebung dürfen die Kulturobjekte nicht beeinträchtigen. 

 

Art. 24 

 
Schutzzone 
Archäologie 
SA 

1 Die Schutzzonen Archäologie sind einer anderen Nutzungs-

zone überlagert. 

   
 2 Für diese Zonen ist das Gesetz über den Schutz der Kultur-

denkmäler vom 8. März 1960 anzuwenden. Vor Eingriffen 

jeglicher Art in den Boden ist das Amt für Denkmalpflege und 

Archäologie zu informieren. 

 

 

 

                                                                                                                                                                     
 Dünger und diesen gleichgestellte Erzeugnisse dürfen nicht verwendet werden in 

Hecken und Feldgehölzen sowie an oberirdischen Gewässern. Sie dürfen auch 

nicht in einem Streifen von drei Metern Breite entlang von Hecken, Feldgehölzen 

und oberirdischen Gewässern verwendet werden (Anhang 4.5 der eidgenössischen 

Verordnung über umweltgefährdende Stoffe, StoV vom 9. Juni 1986).  
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5. Bebauungsplan 

 

Hinweis auf PBG    

 § 

§ 

§ 

§ 

 

§ 

§ 

§ 

65 

66 

67 

68 

 

69 

70 

71 

Zweck  

Form und allgemeiner Inhalt 

Besonderer Inhalt 

Verhältnis zu Zonenplan sowie Bau- und 

Zonenreglement 

Planungsverfahren 

Rechtswirkungen 

Kosten 

    

 

Art. 25 

 
Zuständigkeit  Der Gemeinderat ist zuständig, Bebauungspläne zu erlassen. 

 

 

6. Gestaltungsplan 

 

Hinweis auf PBG    

 § 

§ 

§ 

§ 

 

§ 

§ 

§ 

 

§ 

§ 

72 

73 

74 

75 

 

76 

77 

78 

 

79 

80 

Zweck 

Form, Inhalt 

Gestaltungsplanpflicht 

Verhältnis zu Nutzungsplänen und zum  

Bau- und Zonenreglement 

Modell und Profile 

Auflageverfahren 

Behandlung der Einsprachen, Entscheid, 

Grundbuchliche Behandlung 

Kosten 

Geltungsdauer 

    

 

Art. 26 

 
Ergänzende Ge- 
staltungsplanbe- 
stimmungen 

1 Für einen Gestaltungsplan, der bezüglich Vollgeschosse und 

Ausnützung die zonengemässen Vorschriften einhält, ist kei-

ne Minimalfläche vorgeschrieben. 
   
 2 Die Minimalfläche für den erforderlichen Gestaltungsplan mit 

verdichteter Bauweise beträgt 2'000 m2 (§ 38 Abs. 4 PBG). 
   
 3 Die Minimalfläche für einen Gestaltungsplan, bei dem vom 

Zonenplan und vom Bau- und Zonenreglement im Rahmen 

von § 75 Abs. 2 und 3 PBG abgewichen wird, beträgt in der 

Kernzone 2'000 m2, in den übrigen Zonen 4'000 m2. 
   
 4 In Ergänzung von § 75 Abs. 3 PBG kann der Gemeinderat 

Abweichungen gewähren, wenn 
   
  - die vorgeschriebenen Autoabstellplätze und Garagen 

zweckmässig zusammengefasst und mindestens die 

Hälfte der geforderten Plätze unter Terrain angelegt 

werden; 
   
  - eine möglichst grosse Auswahl an Wohnungstypen und 

Wohnungsgrössen ausgewiesen ist. 



   
 5 In den Zonen W2 ist ein 3. Vollgeschoss nur als voll ausge-

bautes Dachgeschoss gestattet (siehe Art. 30 Abs. 2). In den 

im Zonenplan speziell bezeichneten Gebieten gilt diese Ein-

schränkung nicht. 
   
 6 In der Zone W4 sind 5 Vollgeschosse zulässig. Das 5. Vollge-

schoss ist nur als voll ausgebautes Dachgeschoss gemäss 

Art. 30 Abs. 2 gestattet. 
   
 7 Die im Zonenplan speziell bezeichneten Bauten liegen in Ge-

bieten mit rechtskräftigen Gestaltungsplänen und weichen mit 

zwei oder mehr Vollgeschossen vom massgebenden Zonen-

plan ab. Diese Abweichungen in der Geschosszahl werden 

hiermit ausdrücklich im Sinne von § 75 Abs. 2 PBG als zuläs-

sig erklärt. 
   
 8 In den im Zonenplan dargestellten Gebieten mit Gestaltungs-

planpflicht darf nur im Rahmen eines vom Gemeinderat ge-

nehmigten Gestaltungsplanes gebaut werden. 

 

 

7. Planungszone 

 

Hinweis auf PBG    

 § 

§ 

§ 

§

§ 

81 

82 

83 

84 

85 

Zweck 

Zuständigkeit 

Geltungsdauer 

Verfahren 

Rechtswirkungen  

    

Teil B Landumlegung und Grenzregulierung 
 

Hinweis auf PBG    

 § 

§ 

86 ff 

102 ff 

Landumlegung 

Grenzregulierung 

    

 

 

 

Teil C Übernahmepflicht, Entschädigungen und 

 Beiträge 
 

Hinweis auf PBG    

 § 

§ 

§ 

105 

106 ff 

109 ff 

Pflicht zur Übernahme von Grundstücken 

Entschädigungen 

Beiträge 
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Teil D Bauvorschriften 
 

 

 

I. Allgemeine Bestimmungen 
 

Hinweis auf PBG    

 §

§ 

 

§ 

§ 

113 

114 

 

115 

116 

Benützung öffentlichen Grundes 

Zeichen und Einrichtungen auf privatem Grund; 

vorbereitende Handlungen 

Strassenbenennung, Häusernumerierung 

Reklameverordnung 

    

 

 

II. Erschliessung 
 

Hinweis auf PBG    

 § 

§ 

§ 

117 

118 

119 

Grundsatz 

Zufahrt 

Ausfahrten, Ausgänge und Garagenvorplätze 

    

 

Art. 27 

 
Abstellflächen für 
Fahrzeuge 

1 Bei Neubauten, grösseren Umbauten und Nutzungsänderun-

gen hat der Bauherr die erforderlichen Abstellflächen für 

Fahrzeuge (Auto, Motorrad, Moped, Fahrrad) auf privatem 

Grund zu schaffen. Der Gemeinderat setzt das Ausmass der 

Abstellfläche fest.   
   
 2 Die Abstellplätze und Garagen für Autos sind zweckmässig, 

unter Terrain oder am Terrainrand, zusammenzufassen. 
   
 3 Wenn durch die Abstellflächen die Freiflächen zu stark be-

schnitten oder unerwünschte Immissionen auf einzelne Woh-

nungen verursacht werden, kann der Gemeinderat die unter-

irdische Anlegung von Abstellflächen verlangen. 

 

 

III. Abstände 
 

 

Hinweis auf PBG    

 § 

§ 

§ 

 

§ 

§ 

§ 

120 ff 

130 ff 

133/134 

 

135 

136 

137 

Grenzabstand 

Gebäudeabstand 

Ausnahmen bei Grenz- und Gebäudeab- 

ständen 

Strassenabstand 

Waldabstand 

Gewässerabstand 

    

 

 

 

  vgl. Richtlinien des Gemeinderates 



Art. 28 

 
Zusammenbau, 
Mehrlängenzuschlag, 
Unterschreitung der 
Abstände 

1 Der Zusammenbau an der Grenze ist im Sinne von § 129 

Abs. 2 PBG gestattet, sofern die zulässige Fassadenlänge 

gesamthaft nicht überschritten wird. 
   
 2 Aus Gründen des Ortsbildschutzes und des Lärmschutzes 

sowie bei verdichteter Bauweise können die Grenz- und Ge-

bäudeabstände mit Bewilligung des Gemeinderates unter-

schritten werden (siehe auch § 133 PBG).   
   
 3 In den Kern-, Industrie- und Gewerbezonen wird kein Mehr-

längenzuschlag berechnet. Dies gilt nicht für die Abstände 

gegenüber Nachbarzonen. 
   
 4 Fassaden von mehr als 20 m Länge in Wohnzonen und ge-

mischten Zonen haben an den Zonengrenzen gegenüber 

Gewerbe- und Industriezonen keinen Mehrlängenzuschlag zu 

beachten. 

 

Art. 29 

 
Strassenabstände 1 Für neue ober- und unterirdische Bauten und Anlagen sind 

die Strassenabstände verbindlich, die in einem Nutzungsplan 

festgelegt wurden. Von der Gemeinde festgelegte Baulinien 

entlang von Kantonsstrassen sind vom Regierungsrat zu ge-

nehmigen. 
   
 2 Wo kein solcher Nutzungsplan besteht, haben neue oberirdi-

sche Bauten und Anlagen folgende Mindestabstände einzu-

halten: 

a) zu Kantonsstrassen 6 m 

b) zu Gemeindestrassen 5 m 

c) zu Güterstrassen 4 m 

d) zu Privatstrassen 4 m 

e) zu Wegen 2 m 

   
 3 Vorbauten wie Dachvorsprünge, Treppen, Balkone und ande-

re Anlagen wie Container- und Veloplätze, dürfen bis maximal 

1 m über die Mindestabstände gemäss den Abs. 1 und 2 hin-

ausragen. 
   
 4 Bei neuen unterirdischen Bauten und Anlagen beträgt der 

Mindestabstand zu Strassen 3 m und zu Wegen 2 m, sofern 

nicht ein Nutzungsplan gemäss Abs. 1 abweichende Abstän-

de festlegt. 
   
 5 Einfriedungen, Abschrankungen, Mauern usw. haben vom 

Strassenrand einen Abstand von 0.60 m einzuhalten. Sind sie 

höher als 1.50 m, haben sie bei Kantons- und Gemeinde-

strassen ausserorts zusätzlich das halbe Mass der Mehrhöhe 

als Abstand einzuhalten. 
   

 

 Der Abstand von Bauten und Anlagen zum Wald richtet sich nach dem 

Planungs- und Baugesetz vom 07. März 1989. 
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 6 Bei Kantonsstrassen bewilligt das Baudepartement, bei den 

übrigen Strassen der Gemeinderat Ausnahmen von den ge-

setzlichen Strassenabständen. Die Bewilligung ist zu erteilen, 

sofern die Baute oder Anlage weder die Verkehrssicherheit 

noch einen künftigen Strassenbau beeinträchtigt. 
   
 7 Für das Nähere wird auf die §§ 84 ff. des Strassengesetzes 

verwiesen. 

 

 

IV. Vollgeschoss, Gebäude- und Firsthöhe 
 

 

Hinweis auf PBG    

 § 

§ 

138 

139 

Berechnung der Anzahl Vollgeschosse 

Berechnung der Höhenmasse 

    

 

Art. 30 

 
Kniestockhöhe, 
Dachfirst, Attikageschoss, 
Untergeschoss 

1 Wird die zulässige Zahl der Vollgeschosse resp. die maximale 

Fassadenhöhe ausgeschöpft, gelten für das Dachgeschoss 

folgende Höchstmasse: 
   
   Kniestockhöhe Dachfirsthöhe 

 
  In den Zonen W2, W2d: 80 cm 4.00 m 

 

in den übrigen Zonen: 80 cm 5.00 m 
   
  Der First muss 2,5 m hinter der Fassade liegen. 
   
 2 Wird aufgrund der einzelnen Zonenbestimmungen* ein voll 

ausgebautes Dachgeschoss realisiert, so gelten für dieses 

Dachgeschoss folgende Höchstmasse: 
   
  Kniestockhöhe: höchstens 1.80 m 

Dachfirsthöhe: höchstens 5.00 m 
   
 3 Attikageschosse müssen wenigstens an zwei Seiten minde-

stens 2.50 m von der Fassade der Vollgeschosse zurückver-

setzt sein. 
   
 4 Das Untergeschoss darf in ebenem Gelände allseitig, in ge-

neigtem Gelände bergseitig höchstens 90 cm aus dem ge-

wachsenen oder tiefergelegten Terrain herausragen. Der Ge-

meinderat kann bei Gestaltungsplänen und in begründeten 

Fällen Ausnahmen bewilligen. 

 

 

 
*  siehe Art. 9 Abs. 2 (W-S), Art. 26 Abs. 5/6 (Gestaltungsplan) 



V. Schutz des Orts- und Landschaftsbildes 
 

Hinweis auf PBG    

 § 

§

§ 

 

§ 

 

140 

141 

142 

 

143 

Eingliederung, Begrünung 

Gebäude- und Grundstückunterhalt 

Schutz bedeutender Gebäude und  

historischer Ortskerne 

Antennen und vergleichbare Anlagen 

    

 

Art. 31 

 
Bepflanzung, 
Versiegelung 
 
 
 

1 Bei Industrie- und Siedlungsrandbauten, bei öffentlichen Bau-

ten und Anlagen ist die Bepflanzung und Begrünung zum 

grössten Teil mit einheimischen Sträuchern, Bäumen und 

Wildkräutern vorgeschrieben. 
   
 2 Flachdächer sind nach Möglichkeit extensiv  zu begrünen. 

Abstellflächen (u.a. Parkplätze) sind in der Regel wasser-

durchlässig zu gestalten (keine Asphaltierung). 

 

Art. 32 

 
Dachgestaltung 1 Die Dachneigungen und Dachformen sind so zu gestalten, 

dass in den Quartieren eine ruhige Gesamtwirkung entsteht. 
   
 2 Werden die zulässige Zahl der Vollgeschosse und die maxi-

malen Masse des Dachgeschosses ausgeschöpft, dürfen 

Dachaufbauten, Quergiebel und Anlagen zur Nutzung erneu-

erbarer Energie in ihrer Gesamtlänge höchstens 2/5 der zu-

geordneten Fassadenlänge betragen. 

 

Art. 33 

 
Terrainver- 
änderungen, 
Stützmauern 

1 Bauten in Hanglagen sind durch Staffelung, Grundrissgestal-

tung, Aufschüttung, Bepflanzung usw. so den topografischen 

Verhältnissen anzupassen, dass Terrainveränderungen auf 

ein erforderliches Minimum beschränkt bleiben. 
   
 2 Stützmauern und Terrainveränderungen, die den Charakter 

der Hanglage beeinträchtigen, sind verboten. Stützkonstruk-

tionen von mehr als 1.50 m Höhe sind zu begrünen oder so 

zu gestalten, dass sie der Umgebung angepasst sind. 

 

Art. 34 

 
Kulturobjekte 1 Der Gemeinderat führt ein Inventar über erhaltenswerte Kul-

turobjekte. Das Inventar wird den Eigentümern der Objekte 

eröffnet. 
   
 2 Beabsichtigt ein Grundeigentümer ein Kulturobjekt zu verän-

dern oder zu beseitigen, hat er dies dem Gemeinderat anzu-
kündigen. 
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 3 Der Gemeinderat klärt nach Anhören der Grundeigentümer 

die zu treffenden Schutzmassnahmen für das Schutzobjekt 

ab. 
   
 4 Der Gemeinderat entscheidet, ob das Objekt aus dem Inven-

tar zu entlassen ist oder wieweit Schutzmassnahmen gerecht-

fertigt und tragbar sind. 
   
 5 Der Gemeinderat sichert allfällige Schutzmassnahmen in Ver-

trägen mit den Grundeigentümern oder mit Verfügungen. 
 

Art. 35 
 
Aufschüttungen mit 
unverschmutztem  
Material ausserhalb 
der Bauzonen 

1 Aufschüttungen mit unverschmutztem Material bedürfen einer 

Baubewilligung des Gemeinderates, wenn sie 
 

  a) der Verbesserung der landwirtschaftlichen Bewirtschaf-

tung dienen oder für andere Bodenverbesserungen er-

folgen, 
   
  b) in den Anwendungsbereich der Bestimmungen des Um-

weltschutzrechtes über Abfälle oder Deponien fallen. 
   
  Ausserhalb der Bauzonen bleiben die Bewilligungen nach 

kantonalem Recht und nach Bundesrecht  vorbehalten. 
   
 2 Aufschüttungen können bewilligt werden, wenn insbesondere 
   
  a) sich der Standort aus der Sicht des Umwelt- sowie des 

Natur- und Landschaftsschutzes eignet, 
   
  b) eine genügende Zufahrt zur Verfügung steht und 
  

c) keine Naturobjekte oder andere schutzwürdige Gebiete 
beeinträchtigt werden. 

   
 3 Als Unterlagen sind einzureichen: 
   
  a) Projektpläne über die Gestaltung des Areals vor und 

nach Abschluss der Aufschüttung (Rekultivierungsplan) 

inkl. Schnitte und 
   
  b) Etappenplan mit zeitlichem Ablauf der Aufschüttung. 
   
  Der Gemeinderat kann weitere Unterlagen verlangen. 
   
 4 Der Gemeinderat befristet die Zeitdauer der Aufschüttung und 

der einzelnen Etappen. Er kann für die Rekultivierung eine 

Kaution verlangen. 
   

 

  Nach Art. 24 RPG können Anlagen, die dem Zonenzweck widersprechen bewilligt 

werden, wenn der Zweck der Anlage einen Standort ausserhalb der Bauzonen er-

fordert und keine überwiegenden Interessen entgegenstehen. 



 5 Der Gemeinderat kann die Inangriffnahme späterer Etappen 

verweigern, wenn vorangegangene noch nicht rekultiviert 

oder abgeschlossen sind. Der Gemeinderat kann offene, stö-

rende Aufschüttungsareale nach erfolgloser Ansetzung einer 

Frist auf Kosten des Eigentümers rekultivieren lassen. 

 

 

 

VI. Sicherheit 
 

Hinweis auf PBG    

 § 

§ 

§ 

§ 

145 

146 

147 

149 

Allgemeines 

Gefährdete Gebiete 

Brandmauern 

Seilbahnen und Skilifte 

    

 
 

 

VII. Schutz der Gesundheit 
 

Hinweis auf PBG    

 § 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 ff 

161 

162 

Baustoffe 

Benützung der Bauten und Anlagen 

Besonnung 

Belichtung und Belüftung 

Raummasse 

Isolationen 

Ausnahmen 

Behindertengerechtes Bauen 

Spielplätze und Freizeitanlagen 

Immissionsschutz 

Bezug von Neubauten 

    

 

 

Art. 36 

 
Nebenräume und Ein- 
stellräume für Fahr- 
räder und Kinderwagen 

1 Wohnbauten haben als Nebenräume nebst Wasch- und 

Trockenräumen Abstellräume, Keller oder Estriche von insge-

samt mindestens 5 m
2
 für Mieter von Ein- und Zweizimmer-

wohnungen und von insgesamt mindestens 7 m
2
 für Mieter 

grösserer Wohnungen aufzuweisen. 
   
 2 In Mehrfamilienhäusern und bei verdichteter Bauweise sind in 

wettergeschützter Verbindung zum Treppenhaus genügend 

grosse, von aussen ohne Treppe zugängliche, separate Ein-

stellräume je für Fahrräder und für Kinderwagen von insge-

samt mindestens 5 m2 Fläche pro Wohnung zu erstellen. 
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Art. 37 
 
Ersatzabgabe  
für Spielplätze 

 Verunmöglichen die örtlichen Verhältnisse die Erstellung der 

erforderlichen Spielplätze und anderer Freizeitanlagen, hat 

der Bauherr für die fehlende Fläche prozentual eine Ersatz-

abgabe von Fr. 1'000.--* pro Zimmer zu entrichten (siehe § 

159 PBG), angepasst an den Luzerner Baukostenindex. 

 

Art. 38 

 
Entsorgungsstütz- 
punkte/Kompostier- 
anlagen 

1 Der Gemeinderat kann bei der Überbauung grösserer Areale 

die Einrichtung von Entsorgungsstützpunkten und/oder Kom-

postieranlagen verlangen. 
   
 2 Lage, Zuständigkeit für den Betrieb und Unterhalt usw. wer-

den im Rahmen der Erschliessung, bzw. im Baubewilligungs-

verfahren festgelegt. 

 

Art. 39 

 
Baubewilligungen 
in lärmbelasteten 
Gebieten 

1 Die lärmbelasteten Gebiete gemäss Eidgenössischer Lärm-

schutz-Verordnung (LSV) sind in einem Plan aufgeführt, der 

auf dem Gemeindeammannamt aufliegt. 
   
 2 In diesen Gebieten sind die Aspekte des Lärmschutzes, ins-

besondere die Bestimmungen von Art. 31 LSV, gebührend zu 

beachten. 
   
 3 Der Gemeinderat erteilt die Baubewilligung für Bauvorhaben 

mit lärmempfindlichen Räumen nur, wenn vom Gesuchsteller 

der Nachweis vorliegt, dass durch die getroffenen gestalte-

risch-planerischen und/oder baulichen Massnahmen die ge-

forderten Immissionsgrenzwerte eingehalten werden können. 
   
 4 Auf den Lärmschutz-Nachweis kann verzichtet werden, wenn 

beispielsweise fundierte Abklärungen im Zusammenhang mit 

bereits genehmigten Bauvorhaben in vergleichbarer Exposi-

tion und ähnlicher Nutzung belegen, dass die Immissions-

grenzwerte eingehalten sind. 

 

 

 

VIII. Energie 
 

Hinweis auf PBG    

 § 

§ 

§ 

163 

164 

165 

Ausnützung der Energie 

Isolation gegen Wärmeverlust 

Gemeinsame Heizzentralen und Fernheizwerke 

    

 

 

 

 
*  Kostenstand:  1.1.1994 



IX. Hochhäuser 
 

Hinweis auf PBG    

 § 

§ 

§ 

166 

167 

168 

Begriff und allgemeine Voraussetzungen 

Besondere Voraussetzungen 

Profile 

    

 

 

 

X. Einkaufszentren 
 

Hinweis auf PBG    

 § 

§ 

 

§ 

§ 

§ 

169 

170 

 

171 

172 

173 

Begriffe 

Anforderungen an Einkaufs- und Fachmarkt-

zentren 

Besondere Anforderungen an Einkaufszentren 

Ausnahmen 

Planungskosten 

 

 

 

XI. Camping 
 

Hinweis auf PBG    

 § 

§ 

174 

177 

Begriff 

Fahrende 

 

 

 

XII. Bestandesgarantie und neue zonenfremde Bauten 

 und Anlagen ausserhalb der Bauzonen 
 

Hinweis auf PBG    

 § 

§ 

 

§ 

 

§ 

178 

180 

 

181 

 

182 

Bestandesgarantie innerhalb der Bauzonen 
Bundesrechtliche Ausnahmen für Bauvorhaben 
ausserhalb der Bauzonen 
Kantonalrechtliche Ausnahmen für Bauvorha-
ben ausserhalb der Bauzonen 
Zuständigkeit, Verfahren 
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Teil E Bewilligung und Baukontrolle 
 

Hinweis auf PBG    

 § 184 ff Baubewilligung und Baukontrolle 

 

Art. 40 

 
Ergänzende Bestim- 
mungen zu bewilli- 
gungsbedürftigen  
Bauten und Anlagen 

1 In Ergänzung von § 184 PBG sind unbeleuchtete und nicht 

selbstbeleuchtete Aussenaufschriften und Reklamen an Ge-

bäuden sowie freistehende Reklametafeln ab einer Fläche 

von mehr als 2.0 m2, in den Industrie- und Gewerbezonen ab 

3.0 m2 bewilligungspflichtig.*  
   

 

 

 

Teil F Rechtsschutz 
 

Hinweis auf PBG    

 § 

§ 

206 

207 

Rechtsmittel 

Einsprache- und Beschwerdebefugnis 

    

 

 

Art. 41 

 
Beschwerderecht  Gegen alle in Anwendung dieses Reglements gefassten Ent-

scheide des Gemeinderates kann innert 20 Tagen seit Zustel-

lung beim Verwaltungsgericht Verwaltungsgerichtsbeschwer-

de eingereicht werden. 

 

 

 

Teil G Aufsicht, Vollzug, Strafen 
 

Hinweis auf PBG    

 § 

§ 

 

§ 

§ 

 

§ 

§ 

§ 

208 

209 

 

210 

211 

 

212 

213 

214 

Aufsicht 

Wiederherstellung des gesetzmässigen 

Zustandes 

Einstellung von Bauarbeiten 

Anmerkung öffentlich-rechtlicher Eigen- 

tumsbeschränkungen 

Kosten 

Strafbestimmung 

Anzeigepflicht 

    

 

 

 
*  Vorbehalten bleiben die Bestimmungen der Reklameverordnung des Kantons Lu-

zern. 



Art. 42 

 
Zuständige Behörde, 
Gutachten 

1 Der Vollzug des Bau- und Zonenreglements obliegt dem Ge-

meinderat. 
   
 2 Der Gemeinderat ernennt auf seine Amtsdauer eine Bau-

kommission von 3 bis 5 Mitgliedern. Die Baukommission be-

handelt die eingereichten Baugesuche und Gestaltungspläne 

sowie grundsätzliche Baufragen. Sie stellt dem Gemeinderat 

begründeten Antrag. Der Gemeinderat erlässt ein Pflichten-

heft. 
   
 3 Der Gemeinderat ist berechtigt, Sachverständige als neutrale 

Fachleute beizuziehen (vgl. §§ 93 ff. VRG). 

 

Art. 43 

 
Gebühren 1 Der Gemeinderat erhebt von den Gesuchstellern für die Prü-

fung und Beurteilung von Baugesuchen, Bauanzeigen, Bau-

kontrolle usw. eine Gebühr, die innert 30 Tagen seit Rechts-

kraftbeschreitung des Baubewilligungsentscheides zu bezah-

len ist.  

  Sie beträgt von den mutmasslichen Baukosten: 
   
  Å bis zu Fr. 5'000'000.-- 1 o/oo 
   
  Å bei dem Fr. 5'000'000.--  

 übersteigenden Betrag 0.50 o/oo 
   
  Å Minimum Fr. 100.--  
   
  Bei ausserordentlichem Aufwand erhöht sich die Gebühr ent-

sprechend dem zusätzlichen Zeitaufwand. 
   
 2 Ergibt sich nach Festsetzung der Gebäudeversicherungs-

summe eine Differenz zu den für die Gebührenberechnung 

zugrunde gelegten Baukosten, erfolgt eine revidierte Rech-

nungsstellung, wenn die Gebührendifferenz mehr als 

Fr. 100.-- beträgt. 
   
 3 Die Gebühren für technische Kontrollen, wie z.B. den Lärm-

gutachten und den Energievorschriften, sind in diesen Ansät-

zen nicht enthalten und werden zusätzlich nach Zeitaufwand 

erhoben. 
   
 4 Für den Beizug verwaltungsexterner Fachleute und für die 

Prüfung der Gestaltungspläne erhebt der Gemeinderat eine 

Gebühr, die sich nach Zeitaufwand berechnet. 
   
 5 Der Gemeinderat kann angemessene Kostenvorschüsse zur 

Sicherstellung der Gebühren verlangen. 
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Art. 43a 

 
Strafbestimmungen 1 Wer vorsätzlich und ohne Berechtigung ein Naturschutzobjekt 

zerstört oder schwer beschädigt, wird gemäss § 53 Abs. 1 

des Gesetzes über den Natur- und Landschaftsschutz (NLG) 

mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder Busse bis Fr. 100'000.-- 

bestraft. In leichten Fällen, oder wenn der Täter fahrlässig 

handelt, ist die Strafe Haft oder Busse bis  

Fr. 40'000.--. 
   
 2 Wer die Vorschriften in den Artikeln 21 und 22  BZR verletzt, 

wird gemäss § 53 Abs. 2 NLG mit Busse bis zu Fr. 20'000.--, 

in leichten Fällen bis zu Fr. 5'000.-- bestraft. 

 

 

 

Teil H Schlussbestimmungen 
 

Art. 44 

 
Hängige Gesuche  Die bei Inkrafttreten dieser Bau- und Zonenvorschriften noch 

nicht bewilligten Gesuche und die beim Regierungsrat hängi-

gen Rechtsmittel sind nach dem neuen Recht, die hängigen 

Verwaltungsgerichtsbeschwerden nach dem bisherigen Recht 

zu entscheiden. 

 

Art. 45 

 
Ausnahmen, Wiederher- 
stellung des gesetzmäs- 
sigen Zustands, Einstel-
lung der Bauarbeiten 

 Die Bestimmungen des PBG über Ausnahmen (§ 37), Wie-

derherstellung des gesetzmässigen Zustandes (§ 209) und 

die Einstellung der Bauarbeiten (§ 210) gelten ebenfalls für 

das Bau- und Zonenreglement der Gemeinde Ebikon. 

 

Art. 46 

 
Ausnahmen  Ausnahmen von den Vorschriften dieses Reglements kann 

der Gemeinderat in Ergänzung von § 37 PBG bewilligen,  
   
  a) wenn die Einhaltung der Vorschriften im Einzelfall zu einer 

offensichtlich unzweckmässigen Lösung führen würde, 
   
  b) für öffentliche und im öffentlichen Interesse stehende Bau-

ten und Anlagen, 
   
  c) für bestehende gewerbliche oder landwirtschaftliche Bau- 

ten. 

 

Art. 47 

 
Inkrafttreten 1 Das vorliegende Bau- und Zonenreglement tritt nach der An-

nahme durch die Einwohnergemeinde mit der Genehmigung 

durch den Regierungsrat in Kraft. 
   
 2 Alle mit ihm in Widerspruch stehenden Bestimmungen, insbe-

sondere das Bau- und Zonenreglement vom 20. Dezember 

1976, sind aufgehoben. 

 

 



  Ebikon, 14. Februar 1995 

 

 

 

Gemeinderat Ebikon 

 

Der Gemeindepräsident Der Gemeindeschreiber 

Josef Wehrmüller Albert Mattmann 

 
   

 

 
An der Gemeindeversammlung vom 14. Februar 1995 erlassen. 
 
Vom Regierungsrat genehmigt mit Entscheid Nr. 3420 vom 19. Dezember 1995. 
 
 
 
An der Gemeindeversammlung vom 9. März 1999 geändert. 
 
Vom Regierungsrat genehmigt mit Entscheid Nr. 572 vom 4. Mai 1999. 
 
 
 
An der Gemeindeversammlung vom 28. Oktober 2004 wurden die Änderungen in Art. 7 Abs. 3, Art. 12 
Abs. 3, Art. 13 Abs. 3 sowie im Anhang 1 genehmigt. 
 
Vom Regierungsrat mit Entscheid Nr. 315 vom 22. März 2005 mit Anordnungen genehmigt. 
 
 
 
An der Urnenabstimmung vom 27. Februar 2005 wurde die Ergänzung von Art. 11 Abs. 4 genehmigt. 
 
Vom Regierungsrat mit Entscheid Nr. 683 vom 12. Juni 2005 mit Anordnung und/oder Korrekturen ge-
nehmigt. 
 
 
 
An der Gemeindeversammlung vom 22. Mai 2006 wurden die Ergänzungen von Art. 11 a in Anhang 1 
sowie die Abänderung in Anhang 2 genehmigt. 
 
Vom Regierungsrat mit Entscheid Nr. 949 vom 29. August 2006 unverändert genehmigt. 
 
 
 
An der Urnenabstimmung vom 08. Februar 2009 wurde dem neuen Art. 5 a Sondernutzungszone Halte 
(SoHa) zugestimmt. 

 

 

 

Vom Regierungsrat mit Entscheid Nr. vom 2009  genehmigt.
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6030 Ebikon, 26. März 2009   

 

Gemeinderat Ebikon 

Der Gemeindepräsident Der Gemeindeschreiber 

Josef Burri  Albert Mattmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bau- und Zonenreglement der Gemeinde Ebikon 

Zweckbestimmung Zone für öffentliche Zwecke 
 

 

Anhang 1 

 

Gebiet Parzelle Nr. Zweck 

Innerschache 120, 124, 629, 115 Kirchliche Anlagen, Schulische Anlagen, 
Parkplätze, Militärische Anlagen, Stille 
Nutzungen von Institutionen im öffentli-
chen Interesse (z.B. Vereine); ohne Pub-
likumsverkehr 

Rotseeweg 99, 625, 760 Kirchliche Anlagen, Militärische Anlagen, 
Stille Nutzungen von Institutionen im 
öffentlichen Interesse (z.B. Vereine); 
ohne Publikumsverkehr 

Lindenhof 97, 91 Friedhof, Jugendtreff, Freizeitanlagen 

 

Dorfstrasse 84, 90, 91, 93, 574, 928 Pfarreiheim, Pfarrhaus, Friedhof, Werk-
hof Gemeinde, Parkplätze 

 79, 80, 81, 89, 399, 400 Gemeindeverwaltung, Wohn- und Ge-
schäftshäuser, Kirchliche Anlagen, Park-
plätze 

Bahnhofstrasse 1 SBB-Anlagen, Abstellplätze 

Gopplismoos 148 Bauten und Anlagen der Stadtgärtnerei 

Riedmatt 19, 880 Platzgestaltung 

Rütihof 394 Werkhof Gemeinde; Bauten und Anla-
gen für Freizeit (südlich der Rütihof-
Scheune) 

Schulhaus Sagen 883 Schulische Anlagen, Sport- und Freizeit-
anlagen 

Schulhaus Zentral 67, 580 Schulische Anlagen, Sport- und Freizeit-
anlagen 

Schulhausstrasse 632 Kindergarten 

Schulhaus Wydenhof 1308, 943 Schulische Anlagen, Sport- und Freizeit-
anlagen, Altersheim 

Höchweidstrasse 895 Pflegeheim 

Schulhaus Höfli 884, 1932 Schulische Anlagen 

Höfli 289 

934 

Kirchliche Anlagen, Parkplätze Kinder-
garten 

Sedel 152 Im Gebäude: Kultur- und Ateliernutzung 
Ausserhalb: Parkplätze 

Rathausen 155, 2360, 2361 Stätte für Schwerbehinderte, Sport- und 
Freizeitanlagen, Parkplätze, Ausbil-
dungszentrum 
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Bau und Zonenreglement Gemeinde Ebikon 

Zweckbestimmung Zone für Sport- und 

Freizeitanlagen 

 

 

Anhang 2 

 

Gebiet 

 

Parzelle Nr. 

 

Zweck 

 

Innerschache 629 Freizeiteinrichtungen, Parkplätze 

 

Innerschache 596, 114 Rotseebadi 

 

Lindenhof 97 (Baurechtsparzelle 

2379) 

 

Reiterzentrum 

 

Rütihof 885, 394 Familiengärten 

 

Risch 259, 267, 260, 440, 

266, 287 

 

Sportanlagen, Bauten für Sport und 

Kultur 

 

Riedholz 929 Restaurant, Freizeiteinrichtungen 

 

Wydenhof 1308 Spielplatz, Freizeitanlagen 

 

Chäppelimattstrasse 592 Spielplatz, Freizeitanlagen 

 

Halte 224 Bauten und Anlagen für Freizeit 

 

Risch 269, 270, 634 Bauten und Anlagen für Sport, Kultur 

und Freizeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bau- und Zonenreglement der Gemeinde Ebikon 

Übersicht Ausnützungsziffer 

 

Anhang 3 
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Bau- und Zonenreglement der Gemeinde Ebikon 

Zulässige Vollgeschosszahl Geschäfts- und Wohnzone 

 

 

Anhang 4 

 

 


